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Weiterfresserschaden: Wann beginnt die Verjährung? 

| Das Landgericht (LG) Flensburg hat jetzt entschieden: Beim Entstehen eines 
Schadens kommt es für den Beginn der Verjährung auf die Abnahme der Werkleistung 
an. Das gilt auch bei einem sog. Weiterfresserschaden. | 

Das Ziel beim weiterfressenden Schaden (hier: behaupteter mangelhafter Aufbau der 
Ölheizungsanlage mit späterem Ölschaden) sei es nämlich, die Verjährungsfrist zu 
verlängern. Daraus darf aber nicht der Schluss gezogen werden, dass für den Beginn 
der Verjährungsfrist bei mangelhafter Werkleistung auf den Eintritt des Folgeschadens 
abzustellen ist. Vielmehr ist auf die Werkleistung an sich abzustellen.  

Quelle | LG Flensburg, Urteil vom 28.8.2020, 2 O 148/19, Abruf-Nr. 218346 unter 
www.iww.de 
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